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RS OGH 1975/5/6 5Ob58/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1975

Norm

EO §89

GBG §14 Abs2

GBG §53

GBG §56

KO §10 Abs1

Rechtssatz

Betri7t die vor Konkurserö7nung angemerkte Rangordnung eine Höchstbetragshypothek, so kann sie nach

Konkurserö7nung nicht zur Einverleibung eines richterlichen Pfandrechtes auf einen bestimmten Betrag ausgenützt

werden. Nur eine bereits eingetragene Höchstbetragshypothek könnte es ermöglichen, im Range dieses Pfandrechtes

bis zum Höchstbetrag ein solches für die existenz gewordene Forderung einzuverleiben.
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